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RS OGH 1974/12/16 13Os71/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1974

Norm

FinStrG §35 Abs2

WertZG §10

WertZG §11

ZollG §52

Rechtssatz

Im Zollverfahren umfaßt die abgabenrechtliche O9enlegungsp:icht und Wahrheitsp:icht außer der Warenerklärung (§

52 ZollG) auch die nach Maßgabe der §§ 10 und 11 WertZG vorgeschriebene "Erklärung zur Ermittlung des Zollwertes",

die - sofern ein Kaufgeschäft vorliegt - primär vom Käufer im Zollgebiet abzugeben ist. Käufer im Zollgebiet ist, wer die

Ware vom Verkäufer im Zollausland auf Grund eines Kaufvertrages erworben hat.
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